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Anhang B: Verhalten im Alarmierungs- 
und Brandfall

Ruhe bewahren, überlegt und rasch handeln

1. �ALARMIEREN / BRAND MELDEN

Feuerwehr  
122 

Euronotruf  
112

•	 Druckknopfmelder betätigen!
•	 Feuerwehr verständigen! 

Feuerwehr 122 bzw. Euronotruf 112
•	 WER ruft an?
•	 WAS brennt? WAS ist passiert?
•	 WO brennt es? WO ist es passiert?
•	 WIE VIELE sind betroffen/verletzt?
•	 WARTEN auf Rückfragen!

2. �RETTEN / IN SICHERHEIT BRINGEN

•	 Räumungsalarm befolgen!
•	 Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen!
•	 Türen schließen!
•	 Aufzug im Brandfall nicht benutzen!
•	 Gekennzeichnete Fluchtwege benutzen!
•	 Am Sammelplatz auf weitere Anweisungen warten!

3. LÖSCHEN
•	 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen!

	 Eigenschutz geht vor!

	 Brandschutzwart*innen:

	

	

Weitere Notruf- und Informationsnummern:

Polizei: 133

Rettung: 144

Leitwarte: (24/7): 01 4277 777
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